
Die Hauptversammlung der elumeo SE hat am 25.06.2021 unter Tagesordnungspunkt 12 mit der

erforderlichen Mehrheit das folgende

Vergütungssystem

beschlossen:

Vergütungssystem für die Geschäfsführenden Direktoren der elumeo SE 

Durch das am 1. Januar 2020 in Kraft getretene Gesetz zur Umsetzung der zweiten
Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) wurde in § 87a des Aktiengesetzes ("AktG") geregelt, dass der
Aufsichtsrat börsennotierter Gesellschaften ein klares und verständliches System zur Vergütung
der Vorstandsmitglieder beschließt. Über dessen Billigung beschließt gem. § 120a Abs. 1 AktG die
Hauptversammlung bei jeder wesentlichen Änderung und mindestens alle vier Jahre. Nach der
Übergangsvorschrift § 26j Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum AktG muss die erstmalige
Beschlussfassung in der Hauptversammlung erfolgen, die auf den 31. Dezember 2020 folgt.

Das nachfolgend dargestellte System zur Vergütung der geschäftsführenden Direktoren
("Vergütungssystem") beschreibt die Regeln und Kriterien nach denen die jeweilige Gegenleistung
für die zu erbringenden Tätigkeiten zu bestimmen ist. Das Ziel der elumeo SE ist es, dabei den
Vorgaben des AktG sowie möglichst vollständig den Empfehlungen des Deutschen Corporate
Governance Kodexes (DCGK) betrefend die Vorstandsvergütung zu entsprechen.

Maßgebend ist dabei der am 20. März 2020 in Kraft getretene DCGK in der Fassung vom 16.
Dezember 2019. Den tatsächlich erreichten Stand der Entsprechung und etwaige Abweichungen
von den Empfehlungen des DCGK legt die elumeo SE in den Entsprechenserklärungen dar, die sie
auf der Webseite www.elumeo.com unter der Rubrik Corporate Governance dauerhaft
zugänglich macht.

Wie im AktG und im DCGK vorgesehen, beschließt der Verwaltungsrat der elumeo SE das
Vergütungssystem. Das zuletzt vom Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 25. Mai 2021 festgelegte
Vergütungssystem wird nachfolgend in seinen Grundzügen sowie hinsichtlich der Struktur und
Höhe erläutert.

I. Beitrag der Vergütung zur Förderung der Geschäftsstrategie und zur langfristigen Entwicklung 
der elumeo SE

Das neue Vergütungssystem der elumeo SE ist auf die Förderung der Geschäftsstrategie und die 
langfristige Entwicklung der Gesellschaft ausgerichtet. Dies erfolgt insbesondere durch die 
deutlich verstärkte Verknüpfung der erfolgsabhängigen variablen Vergütung mit der Entwicklung 
des Aktienkurses sowie mit klar bestimmbaren Kennzifern, die auf eine nachhaltige 
Fortentwicklung der Gesellschaft ausgerichtet sind.

Ziel des elumeo-Konzerns ist es, hochwertigen Schmuck zu einem bezahlbaren Luxus für jeden
zu machen. Mit dieser Mission ist es elumeo nach eigener Einschätzung gelungen, eine der
breitesten Produktpaletten mit Blick auf die Anzahl von Edelsteinvariationen und Preisspanne
aufzubauen. Zur Fortsetzung des Wachstums strebt der elumeo-Konzern einerseits die vertikale
Expansion durch Hinzufügen neuer Vertriebswege oder Verkaufsformate an. Ziel ist es, das
Wachstum durch die deutlich stärkere Verzahnung der verschiedenen Vertriebskanäle TV, Web
und Mobile zu generieren.



Die kurzfristige erfolgsabhängige Vergütungskomponente setzt Anreize für die wiederholte
Steigerung des operativen Unternehmenserfolgs und die Umsetzung der Initiativen zur
Verbesserung der Proftabilität. Durch ihren fortlaufenden Charakter ist die Komponente auf die
Förderung der Geschäftsstrategie ausgerichtet. Für kurzfristige variable Vergütungsbestandteile
soll wesentlich auf das bereinigte EBITDA abgestellt werden. Ressortabhängig können weitere
Kennzahlen als Zielwerte defniert werden. 

D i e l a n g f r i s t i g e e r f o l g s a b h ä n g i g e V e r g ü t u n g s k o m p o n e n t e h o n o r i e r t d i e
Unternehmensentwicklung anhand des Aktienkurses orientiert und setzt entsprechend Anreize
für eine nachhaltige und langfristige Steigerung des Unternehmenswerts unter Berücksichtigung
der Belange der Aktionäre und der weiteren Stakeholder des Unternehmens.

 

II. Verfahren zur Fest- und Umsetzung sowie zur Überprüfung des Vergütungssystems

Der Verwaltungsrat entscheidet über das Vergütungssystem und dessen Fest- und Umsetzung.
Über dieses Vergütungssystem hat der Verwaltungsrat im Mai 2021 entschieden und legt es der
Hauptversammlung der elumeo SE erstmals im Jahr 2021 zur Billigung vor. Eine erneute Vorlage
erfolgt bei jeder wesentlichen Änderung des Vergütungssystems, mindestens jedoch alle vier
Jahre.

Interessenkonfikte der Verwaltungsratsmitglieder hinsichtlich des Vergütungssystems wurden
dergestalt vermieden, dass die Fest- und Umsetzung des Vergütungssystems unter Ausschluss des
Verwaltungsratsmitgliedes und geschäftsführenden Direktor Boris Kirn erfolgte. 

Die Ziel-Gesamtvergütung soll so bemessen sein, dass im Regelfall die Zielbeträge der variablen
Vergütungsbestandteile die festen Vergütungsbestandteile (Grundvergütung und
Nebenleistungen) überwiegen und dass innerhalb der variablen Vergütungsbestandteile der Anteil
der langfristig variablen Vergütungsbestandteile den Anteil der kurzfristig variablen
Vergütungsbestandteile überwiegt. Im Regelfall sollen von der Ziel-Gesamtvergütung des

Im Rahmen der regelmäßigen Überprüfung des Vergütungssystems durch den Verwaltungsrat
beurteilt dieser auch die Angemessenheit und Üblichkeit der konkreten Gesamtvergütung der
geschäftsführenden Direktoren. Aufgrund fehlender Vergleichsdaten kann eine Überprüfung auf
Marktüblichkeit nicht erfolgen. Jedoch prüft der Verwaltungsrat die Angemessenheit der Bezüge
im Vergleich zu den Mitarbeitern, die direkt an die geschäftsführenden Direktoren berichten. Ein
Vergleich der Vergütungsabstände zur Belegschaft soll Hinweise auf eine unangemessene
Vergütung der geschäftsführenden Direktoren geben.

Sofern der Verwaltungsrat zur Weiterentwicklung des Vergütungssystems und zur Beurteilung der
Angemessenheit und Üblichkeit der konkreten Vergütung externe Vergütungsexperten
hinzuzieht, überzeugt er sich vor der Beauftragung von deren Unabhängigkeit. Bei der
Erarbeitung des nunmehr der Hauptversammlung vorliegenden Vergütungssystems hat sich der
Verwaltungsrat nicht umfassend von einem externen Vergütungsexperten beraten, sondern nur
punktuell sachlich und rechtlich extern unterstützen lassen.

III. Bestandteile des Vergütungssystems

Die Vergütung der geschäftsführenden Direktoren besteht aus einem festen und einem variablen
Vergütungsbestandteil. Zu den festen Bestandteilen zählen das Jahresgrundgehalt sowie
Sachbezüge.  Das Jahresgrundgehalt wird in 12 gleichen monatlichen Raten gezahlt. Sachbezüge
beinhalten im Wesentlichen die Nutzung von Dienstwagen sowie in dem Abschluss einer D&O
Versicherung für den geschäftsführenden Direktor. Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat in
Einzelfällen zur Gewinnung neuer geschäftsführender Direktoren Kosten zB. bei Wohnsitzwechsel
übernehmen.. Variable kurzfristige Vergütungen werden erfolgsabhängig vereinbart. Diese sollen
nicht mehr als 20% des Jahresgrundgehaltes betragen und sind aktuell nicht vorgesehen. Variable



langfristige Vergütungen sollen aktienbasiert vereinbart werden. Diese sollen nicht mehr als 50%
des Jahresgrundgehaltes. Über das Aktienoptionsprogramm wird in der Hauptversammlung am
25.06.2021 entschieden werden

IV. Ziel-Gesamtvergütung 

Die Ziel-Gesamtvergütung des einzelnen geschäftsführenden Direktors ist die Summe aus gemäß
Dienstvertrag vereinbarten jährlichen Grundvergütung, den Nebenleistungen und den jährlichen
Zielbeträgen der variablen kurzfristigen und langfristigen Vergütung. Eine planmäßige Erhöhung
der Bezüge mit zunehmendem Dienstalter ist nicht vorgesehen. Diese Ziel-Gesamtvergütung
steht in angemessenem Verhältnis zu den Aufgaben und Leistungen sowie zur Lage der
Gesellschaft. Sie erfüllt damit die gesetzlichen Anforderungen an die Üblichkeit von Vergütungen.
Zur Beurteilung der Üblichkeit der konkreten Gesamtvergütung vgl. die Ausführungen oben unter
Zifer II. 

V. Maximalvergütung 

D a s V e r g ü t u n g s s y s t e m e n t h ä l t i n s g e s a m t u n d h i n s i c h t l i c h d e r e i n z e l n e n
Vergütungskomponenten betragsmäßige Höchstgrenzen. Die Maximalvergütung ergibt sich aus
der Summe der mit dem geschäftsführenden Direktor gemäß Dienstvertrag vereinbarten
jährlichen Grundvergütung, den maximalen Beträgen für die Nebenleistungen und die
Altersversorgung sowie den jeweiligen Höchstgrenzen für die variablen Vergütungsbestandteile.
Die Maximalvergütung beträgt EUR 204.000. Der Verwaltungsrat weist darauf hin, dass diese
Beträge aus seiner Sicht nicht die angemessene Vergütung darstellen, sondern lediglich
betragsmäßige Höchstgrenzen bei durchgängig maximaler Ausschöpfung der entsprechenden
Bandbreiten.

VI. Malus und Clawback variabler Vergütungskomponenten 

Nach Auszahlung der erfolgsabhängigen variablen Vergütungskomponenten kann der
geschäftsführende Direktor grundsätzlich frei über die Beträge verfügen. Sollte der
geschäftsführende Direktor gegen seine gesetzlichen Pfichten verstoßen, entfallen die Ansprüche
auf Auszahlung der variablen Vergütungsbestandteile (Malus) oder können nach der Auszahlung
von der Gesellschaft zurückgefordert werden (Clawback).

VII. Sonstiges

Nimmt ein geschäftsführender Direktor im Rahmen seiner Tätigkeit weitere Organfunktionen war,
so gelten diese mit dem vereinbarten Jahresgrundgehalt als abgegolten. 

 Altersregelungen oder Pensionszahlungen sind nicht vorgesehen. 

Bei Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit und bei Teilnahme an einem Heilverfahren der
Sozialversicherungsträger zahlt die Gesellschaft von der 7. bis zum Ablauf der 20. Woche einen
Zuschuss. Der Zuschuss entspricht während der 7. bis 20. Woche der vollen Diferenz zwischen
den monatlichen Nettofxbezügen des Direktors und den gesetzlichen Bruttobarleistungen des
Sozialversicherungsträgers.

Im Todesfall erhalten die Witwe des geschäftsführenden Direktors und seine Kinder, soweit diese
das 27.Lebensjahr noch nicht vollendet haben und noch in der Berufsausbildung stehen, als
Gesamtgläubiger Anspruch auf Fortzahlung des Jahresgrundgehalts für den Sterbemonat und die
folgenden sechs Monate. Variable Vergütungen sind pro rata temporis bis zum Ablauf des
Sterbemonats zu entrichten.



XIII. Transparenz und Dokumentation 

Unverzüglich nach einem Beschluss der Hauptversammlung zur Billigung des Vergütungssystems
werden der Beschluss und das Vergütungssystem gem. § 120a Abs. 2 AktG für die Dauer der
Gültigkeit des Vergütungssystems, mindestens jedoch für zehn Jahre, auf der Webseite der
elumeo SE öfentlich zugänglich gehalten. Zusätzlich erstellen geschäftsführende Direktoren und
Verwaltungsrat gem. § 162 AktG jährlich einen klaren und verständlichen Bericht
("Vergütungsbericht") über die im letzten Geschäftsjahr jedem einzelnen gegenwärtigen und
früheren geschäftsführenden Direktoren und des Verwaltungsrats von der Gesellschaft und von
Unternehmen desselben Konzerns gewährte und geschuldete Vergütung. Der Vergütungsbericht
ist durch den Abschlussprüfer zu prüfen. Die Hauptversammlung beschließt über die Billigung des
nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das vorausgegangene
Geschäftsjahr. Die erstmalige Beschlussfassung hat bis zum Ablauf der ersten ordentlichen
Hauptversammlung, gerechnet ab Beginn des zweiten Geschäftsjahres, das auf den 31. Dezember
2020 folgt, zu erfolgen. Der Vergütungsbericht und der Vermerk des Abschlussprüfers werden
von der Gesellschaft für zehn Jahre ab dem Hauptversammlungsbeschluss über die Billigung auf
der Webseite der elumeo SE öfentlich zugänglich gemacht.

Berlin, Juni 2021

Der Verwaltungsrat


